
Fachverband
Elektro- und Informationstechnik

Baden-Württemberg

Herzlich willkommen

26. Unternehmerforum am 
13. April 2024
in Stuttgart



Fachverband
Elektro- und Informationstechnik

Baden-Württemberg

Andreas Hausch
Geschäftsführer/Rechtsberatung

FV EIT BW
Forum 4

Thema:
Die neue tarifliche Entgeltstruktur



Fachverband
Elektro- und Informationstechnik

Baden-Württemberg

Tarifliche Entgeltgruppenstruktur – 
Ausgangssituation

Folie 3                  ©  FVETBW



Fachverband
Elektro- und Informationstechnik

Baden-WürttembergEntgeltrahmentarifvertrag E-Handwerk Baden-Württemberg

Folie 4                  © FV EIT BW

Ausgangssituation:

Das Tarifwerk im Elektrohandwerk Baden-Württemberg im Bereich der Entgelte:

Lohnabkommen
(Anlage im Manteltarifvertrag)

Gehaltsabkommen (kaufmännische, technische Beschäftigte, Meister)

Tarifvertrag über Ausbildungsvergütungen

Montageabkommen, VWL, BAV …

Ziel, Aufgabe:

Ein neues Entgeltrahmenabkommen soll das Lohn- und Gehaltsabkommen inkl. Meistervergütung ersetzen.

Des Weiteren wird das IT-Handwerk wieder in den fachlichen Geltungsbereich der Tarifverträge integriert.
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Warum?

„angestaubtes Tarifwerk“ in Struktur und Inhalt
Kein Personalmarketing für die Branche

Historische Trennung von Lohn- und Gehaltsempfängern soll aufgehoben werden.

Häufig kritisierter Automatismus
- im Lohnabkommen nach Gesellenjahren in den Lohngruppen 3,4 und 5
- Beschäftigungsjahre im Gehaltsabkommen

Einheitlichkeit, Transparenz, Leistungsgerechtigkeit

Neuordnung der Berufe im Jahr 2019
- Inhalt des ehemaligen Elektroniker ITT wird nun im 
  Informationstechniker-Handwerk ausgebildet.
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Blick in die Historie
 

Ernsthafte Verhandlungen 2001 und 2002, somit noch zur DM-Zeit.
-zunächst Schicksal geteilt mit Einführung der Altersteilzeit
-danach gescheitert u.a. an der von der IGM zugedachten Rolle des BR und aufgrund der
 Ungewissheit durch die Einführung der neuen Ausbildungsberufe 2002. 

Seite  2 
der Ergebnisnotiz zur Tarifverhandlung am 12.06.2001 

_____________________________________________________________________________________________ 
 
 

1.3 Aus Sicht des Fachverbandes kann der IG Metall-Entwurf zur Altersteilzeit in dieser Form 
nicht tarifiert werden, da er eine ganze Reihe von Knackpunkten vorsieht wie z.B. den 
Rechtsanspruch  von Arbeitnehmern auf Altersteilzeit ab 57 Jahren, Abfindungszahlungen 
durch den Arbeitgeber oder die Arbeitgeberaufzahlungen bis zur Höhe von 85 % 
gegenüber von 70 % im Altersteilzeitgesetz.  

 Die Tarifkommission ist sich darüber einig, dass Verhandlungen mit der IG Metall auf der 
Basis des Altersteilzeit-Tarifvertrags im Baugewerbe geführt werden sollen, der im 
wesentlichen die Geltung der gesetzlichen Regelungen festschreibt, jedoch eine tarifliche 
Erweiterung des Verblockungszeitraums vorsieht, was sowohl für die Arbeitgeber- wie 
auch für die Arbeitnehmerseite Vorteile bringt. Die Tarifkommission sieht in den 
elektrohandwerklichen Betrieben strukturell bedingt im Blockfreistellungsmodell die einzig 
praktisch realisierbare Möglichkeit einer Altersteilzeitregelung. 

 
 
1.4 Die Arbeitgeberseite übergab einen Entwurf des Tarifvertragstextes zu einer 

übergreifenden Entgeltgruppenstruktur, die eine Integration von gewerblichen 
Arbeitnehmern, technischen und kaufmännischen Angestellten sowie Meistern in einen 
einzigen Tarifvertrag ermöglichen soll. 

Die IGM sieht jedoch in folgenden Punkten Handlungsbedarf: 
 
• Einrichtung einer Schlichtungsstelle für Konfliktsfälle - paritätisch besetzt 
 
• Betriebsratsmitsprache bei Eingruppierungen 
 
• Reklamationsfristen in Streitfragen 
 
• Ecklohn in E 5 statt in E 6; entsprechend Erhöhung des Vergütungsschlüssels um jeweils 

5 % in den Gruppen E 1 bis E 11 und um 10 % in Gruppe E 12 
 
• Die Entgeltgruppe E wird als entbehrlich bezeichnet. 
 
Es wurde anschließend eine Beratungspause eingelegt. 
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Blick in die Historie
 

In der Folge wurde das Thema mit den wechselnden Kommissionen immer wieder diskutiert ohne 
jedoch ernsthafte Umsetzungsaktivitäten zu entfalten.

- die Idee einer Anpassung der veralteten Beschreibungen wurde verworfen, da bei modernerer
  Bezeichnung die Zuordnung zu den Entgeltgruppen nicht möglich

Insbesondere hat die Einführung einer neuer Entgeltstruktur deutliche Auswirkungen auf betriebsinterne 
Belange, insbesondere natürlich die Stimmung in der Belegschaft. 
- Gravierende Auswirkungen bei mitbestimmten Betrieben (hemmend AG-Seite).

Die Probleme bei der ERA Einführung in der Industrie hat bei der IG Metall Spuren hinterlassen.
- IG Metall hat im E-Handwerk Baden-Württemberg kaum Zugriff auf Betriebe und somit keine
 Praxiserfahrungen (hemmend Seite Gewerkschaft).
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Ziel, Aufgabe:

Ein neues, zeitgemäßes Entgeltrahmenabkommen soll das Lohn- und Gehaltsabkommen inkl. 
Meistervergütung ersetzen.

Des Weiteren wird das IT-Handwerk wieder in den fachlichen Geltungsbereich der Tarifverträge integriert.

Für die Umsetzung gilt es nahezu alle bestehenden Tarifverträge anzupassen
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Umsetzung:

In einem Überleitungstarifvertrag ist die ERA-Einführung geregelt:

Die Betriebe haben die Möglichkeit den neuen Entgeltrahmen vom 1. Juli 2024 – 31.12.2025 einzuführen

Hinweis: Zum 1. Juli 2024 greift die zweite Stufe der Entgelterhöhung.

Mit der Einführung des Entgeltrahmens im Betrieb tritt ein „ERA-Tarifpaket“ in Kraft.

Die Tarifverträge im „ERA-Paket“ mit modifizierten Inhalten lösen die bisher geltenden Tarifverträge ab.

Hinweis: Tarifbindung
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ERA-Tarifpaket (Tarifverträge mit neuen, angepassten Inhalten):

-Entgeltrahmentarifvertrag (Eingruppierungsgrundsätze, Entgeltgruppen)
-Manteltarifvertrag (Alterssicherung in Abstimmung) (ersetzt MTV 2024)
-Tarifvertrag über ein Arbeitsentgelt (ersetzt Lohn- und Gehaltsabkommen jeweils v. 25. Mai 2023)
 Hinweis: Die Entgeltverhandlungen im Frühjahr 2025 wirken sich somit sowohl auf den TV Arbeitsentgelte
 und das Lohn- und Gehaltsabkommen aus
-Urlaubsabkommen (ersetzt Urlaubsabkommen v. 20. März 2012)
-Betriebliche Sonderzahlungen (Berechnungsmodell in Abstimmung)
-Montageabkommen (ersetzt Montageabkommen v. 23. Mai 2017)
-Vermögenswirksame Leistungen (ersetzt TV VWL vom 12. Oktober 2009)
-Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (ersetzt TV ANÜ vom 23. Mai 2017)
-Qualifizierungs-Tarifvertrag (ersetzt Quali-TV vom 16. Januar 2007)

Beschlusslage:
Grünes Licht von der kleinen TK bis auf MTV und Betriebliche Sonderzahlungen.

ÜberleitungsTV in Ausarbeitung durch die IG Metall.
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Folgende Tarifverträge bleiben „ERA-clean“

-TV Ausbildungsvergütung
-TV Inflationausgleichsprämie (endet am 31.12.2024 ohne Nachwirkung)
-Tarifvertrag Übernahme Auszubildende (endet am 31.12.2024 ohne Nachwirkung)

-TV kollegiale Arbeitnehmerüberlassung (bundesweit)
-TV Förderung der betrieblichen Altersvorsorge (bundesweit)
-TV Mindestentgelt im E-Handwerk (bundesweit, endet zum 31.12.2024 ohne Nachwirkung, aktuell 
Verhandlungen)
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Arbeitsentgelt ab 1. Juli 2024:



Fachverband
Elektro- und Informationstechnik

Baden-WürttembergStatus Quo Entgeltrahmentarifvertrag E-Handwerk Baden-Württemberg 3/2024

Folie 15                  © FV EIT BW

… ab 01.07.2024 ….

§ 2 Eingruppierungsgrundsätze
(…)Grundlage der Eingruppierung sind die Anforderungen aus der übertragenen 
Arbeitsaufgabe (Summe der Tätigkeiten) an die Beschäftigten
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… ab 01.07.2024 ….
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§ 2 Eingruppierungsgrundsätze mit Ausnahmeregelung:
(…)Grundlage der Eingruppierung sind die Anforderungen aus der übertragenen Arbeitsaufgabe (Summe 
der Tätigkeiten) an die Beschäftigten

Soweit in den Entgeltgruppenbeschreibungen gem. § 4 eine Berufsausbildung, ein duales Studium oder eine 
Zusatzqualifikation benannt ist, so gelten die Anforderungen auch als erfüllt, wenn die Beschäftigten keine formale 
Berufsausbildung nachweisen können, aber eine entsprechende Arbeitsaufgabe ausführen. Sie haben Anspruch auf 
die entsprechende Entgeltgruppe.

Die Tarifvertragsparteien sind sich einig, dass Arbeitsaufgaben, die zwingend eine formale Ausbildung oder 
Qualifikation voraussetzen (z. B. gemäß VDE 1000-10), nur von entsprechenden Beschäftigten ausgeübt werden 
dürfen. 
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… ab 01.07.2024 ….
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… ab 01.07.2024 ….
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… ab 01.07.2024 ….
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… ab 01.07.2024 ….
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… ab 01.07.2024 ….
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… ab 01.07.2024 ….
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… ab 01.07.2024 ….
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… ab 01.07.2024 ….
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… ab 01.07.2024 ….
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2.3 Mitteilungspflicht 
Die Eingruppierung und jede Änderung ist den Beschäftigten schriftlich mitzuteilen. 
Dem Betriebsrat ist, sofern vorhanden, zeitgleich eine schriftliche Mitteilung darüber 
zuzustellen. Ist die schriftliche Mitteilung der Eingruppierung oder Umgruppierung 
nicht erfolgt, so entfallen hinsichtlich der Eingruppierung die tariflichen 
Ausschlussfristen. 
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§ 3 Reklamationsrecht
Sind Beschäftigte oder Betriebsrat der Auffassung, dass Beschäftigte eine 
Arbeitsaufgabe ausführen, deren Entgeltgruppe höher ist als die bestehende, so 
kann die (Gesamt)Entgeltgruppe des Beschäftigten von diesem schriftlich reklamiert 
werden. 
Der Arbeitgeber hat diese Reklamation zu behandeln. 
Lehnt er dies ab, so hat er diese Ablehnung innerhalb eines Monats nach Zugang 
der Reklamation dem Beschäftigten und dem Betriebsrat schriftlich mitzuteilen. 
Die Reklamation muss innerhalb von 3 Monaten nach Eingang der Reklamation 
abgearbeitet sein.
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In Betrieben ohne Betriebsrat gilt:
Sind Beschäftigte mit der Ablehnung der Reklamation nicht einverstanden, so kann 
der Arbeitgeber je einen sachkundigen stimmberechtigten Vertreter der 
Tarifvertragsparteien hinzuzuziehen. Der Antrag ist schriftlich an die 
Tarifvertragsparteien inklusive einer Sachverhaltsdarstellung zu richten.
Die Vertreter der Tarifvertragsparteien entscheiden in diesem Fall gemeinsam 
innerhalb von 3 Monaten über die Reklamation. Die Frist beginnt mit der Zustellung 
bei beiden Tarifvertragsparteien.
Durch diese Bestimmung bleibt der gesetzlich mögliche Rechtsweg für den 
Beschäftigten einerseits gegen den Arbeitgeber andererseits, unberührt.
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In Betrieben mit Betriebsrat gilt: 
Sind die Beschäftigten oder der Betriebsrat mit der Ablehnung der Reklamation nicht 
einverstanden, so erfolgt eine weitere Überprüfung in der Reklamation durch die 
Paritätische Kommission (PaKo). Die notwendigen Unterlagen zur Bearbeitung der 
Reklamation sind der PaKo zu übergeben.
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3.1 Paritätische Kommission (PaKo) 
Die Paritätische Kommission besteht aus je zwei Vertretern des Arbeitgebers 
einerseits sowie der Beschäftigten andererseits; es sei denn, Arbeitgeber und 
Betriebsrat verständigen sich einvernehmlich auf je drei Vertreter. 
Die Vertreter des Arbeitgebers werden von diesem, die Vertreter der Beschäftigten 
vom Betriebsrat bestimmt. Beide Seiten benennen eine entsprechende Anzahl an 
Stellvertretern. Mindestens ein Vertreter der Beschäftigten muss dem Betriebsrat 
angehören. Jede Seite der Paritätischen Kommission kann nach fachlichen 
Gesichtspunkten ausgewählte Berater aus dem Unternehmen hinzuziehen. Die 
Mitglieder und Stellvertreter der Paritätischen Kommission sind für ihre Aufgaben aus 
diesem Tarifvertrag ohne Minderung des Entgelts freizustellen. Dasselbe gilt für 
Schulungen zu diesem Tarifvertrag. 
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3.2 erweiterte Paritätische Kommission (ePaKo) 
Kommt es in der Paritätischen Kommission zu keiner Einigung, so wird auf Antrag 
einer Seite je ein sachkundiger stimmberechtigter Vertreter der Tarifvertragsparteien 
hinzugezogen (erweiterte Paritätische Kommission).
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3.3 Beilegung von Streitigkeiten
 Kommt nach eingehender Beratung in dieser erweiterten Paritätischen Kommission 
eine einheitliche oder mehrheitliche Meinung nicht zu Stande, so entscheidet auf 
Antrag einer Partei die Ständige Schiedsstelle der Tarifvertragsparteien.
Diese setzt sich aus je zwei Beisitzern/innen und einem/einer von den 
Tarifvertragsparteien zu wählenden unparteiischen Vorsitzenden zusammen. Falls 
keine Einigung über den Vorsitzenden erzielt wird, bestimmt ihn der Präsident des 
Landesarbeitsgerichts. Durch die Bestimmungen von § 3.3 bleibt der Rechtsweg für 
die Beschäftigten oder den Betriebsrat einerseits, gegen den Arbeitgeber 
andererseits, unberührt. 
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3.3 Beilegung von Streitigkeiten
Mit der Entscheidung der Paritätischen Kommission oder der erweiterten 
Paritätischen Kommission, ist das Reklamationsverfahren verbindlich 
abgeschlossen. 
Führt die Überprüfung zu einer höheren Entgeltgruppe, so gilt diese ab dem 
Zeitpunkt der Reklamation. 
Führt die Überprüfung zu einer niedrigeren Entgeltgruppe, so gilt diese ab dem 
Zeitpunkt der verbindlichen Entscheidung. 
Der Beschäftigte kann im Hinblick auf das Ergebnis der Überprüfung den Rechtsweg 
beschreiten.
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4.2 Vorübergehende Übernahme höherwertiger Tätigkeiten
Die Differenz zur Entgeltgruppe wird bei vorübergehender Übernahme einer höher 
eingestuften Entgeltgruppe, die voraussichtlich vier Wochen übersteigt, spätestens 
nach vier Wochen als Zuschlag zum tariflichen Entgelt für die entsprechende Zeit 
gezahlt; Art und Umfang sind betrieblich zu regeln; bestehende für die Beschäftigten 
günstigere Regelungen bleiben unberührt. 
Der Zuschlag geht in die Berechnung der Entgeltfortzahlung, der tariflich 
abgesicherten betrieblichen Sonderzahlung und des tariflichen Urlaubsentgelts ein.
Nach spätestens sechs Wochen ist vom Arbeitgeber zu prüfen, wie die 
Mehrbelastung durch die vorübergehende Übernahme der Arbeitsaufgaben 
ausgeglichen werden kann. Folgt daraus keine Lösung, die im Einverständnis mit 
dem Beschäftigten und Betriebsrat erzielt werden kann, findet die verbindliche 
Höhergruppierung in die entsprechende Entgeltgruppe statt.
Besteht der Grund für o. g. Zuschlag oder Höhergruppierung nicht mehr so entfällt 
gleichzeitig auch der Anspruch darauf.
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§ 6 Tarifliche Besitzstandsregelung
Beschäftigte, die aufgrund der Neuregelung in eine niedrigere Entgeltgruppe 
eingruppiert werden, erhalten eine persönliche Entgeltgruppe. Diese setzt sich 
zusammen
aus der Entgeltgruppe und einem Besitzstand. 

Die anforderungsbezogen ermittelte Entgeltgruppe und die persönliche 
Entgeltgruppe ist auf der Entgeltabrechnung getrennt aufzuführen.

Tariferhöhungen wirken sich nicht auf den Besitzstand aus.

Dieser Gesamtbetrag ist Basis der Berechnung der Entgeltfortzahlung, der tariflich 
abgesicherten betrieblichen Sonderzahlung und des tariflichen Urlaubsentgelts. 
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… bislang kennen folgende Entgeltstruktur:
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Arbeitsentgelt ab 1. Juli 2024:
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Arbeitsentgelt ab 1. Juli 2024:

Berechnungsmethode bei Tarifentgelterhöhungen: 
1. Bisheriges gerundetes Stundenentgelt * (1+Prozentwert/100) 
2. Kaufmännische Rundung auf zwei Nachkommastellen 
3. Gerundetes Stundenentgelt * 160,95 (bei 37 Wochenstunden, siehe § 7.8 MTV)
4. Kaufmännische Rundung auf zwei Nachkommastellen = gerundetes 

Monatsentgelt
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Arbeitshilfen

-Web Info-Veranstaltung
-Berechnungsmuster
-Verträge / Formulare
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Fachverband 
 Elektro- und Informationstechnik

 Baden-Württemberg

Andreas Hausch
FV EIT BW, Voltastraße 12, 70376 Stuttgart
Tel. (07 11) 95 59 06 66
andreas.hausch@fv-eit-bw.de

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Fragen, weitere Wünsche und Anregungen?
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